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Anhang .

Von den Handelsgeſetzen .

Etengs
Allgemeine Verfügungen ! ) .

Was iſt das Verhältniß des Landrechts zum Handelsrecht überhaupt ?
— Annal . 3. Jahrg . S . 219 . Vergl . auch Jahrbücher 3. Jahrg .
1825 . S . 281 .

Zu Anhang Satz 1.

Die Handelsgeſetze als Anhang zum badiſchen Landrechte gelten nur für
Handelsſachen u. Handelsgeſchäfte . — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S . 49 .

Begriff und Weſen der Handelsſachen . — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 258 .

Handelsgeſchäft im Sinne des Anhang Satzes 1. Abſatz 3. Iſt dahin
zu rechnen der Ankauf der Handelsbedürfniſſe , Materialien oder

Stoffe durch einen Handwerks⸗ oder Gewerbsmann ? — Jahrb .
4. Jahrg . 1826 . S . 238 .

Iſt der Ankauf eines Waarenlagers eine Handelsſache ? Ja ! — Ann .

8. Jahrg . Beiblatt S . 16 .

Es iſt als ein Handelsgeſchäft zu betrachten , wenn ein Handelsmann
Gelder entleiht und ſolche in ſeinen Handel verwendet . — Annal .

9. Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 4. S . 14 .

Eine gewöhnliche Ziegelbrennerei iſt keine Fabrik , das Geſchäft kein Han⸗
delsgeſchäft . — Annal . 11 . Jahrg . S . 311 .

fer
Von dem Handelsſtand .

A. ⸗Satz 2 —7 e.

Von den Erforderniſſen zu einem wechſelfähigen Handelsmanne .—Jahrb .
4. Jahrg . 1826 . S . 54 .

*) Vergl . die Verordnung vom 8. Juli 1812 , betreffend die Offenkundigkeit der
Rechtsgeſchäfte der Handelsleute , Reg . - Blatt Nr . 22 , die Verordnung vom 25. Juni
deſſelben Jahrs in Betreff der Verkündigungsanſtalt der Handelsberechtigten , Reg . ⸗Blatt
Nr . 20 und die vom 9. Auguſt 1827 wegen Kundbarmachung der Rechtsgeſchäfte der
Handelsleute , Reg . ⸗Blatt Nr . 19.
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Ueber den Begriff eines Handelsmannes , erläutert durch einen Rechtsfall .
— Annal . 3. Jahrg . S . 253 .

Von den Handlungsbüchern .

A. ⸗Satz 8 —17 .

Zu A. ⸗Satz 12 .

Ueber die Verjährung der Beweiskraft der Handelsbücher nach öſterrei —

chiſchen Rechten . — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 272 .

Vergl . auch zu Satz 1331 und 1332 oben S . 325 .

Zu A. ⸗Satz 15 .

Nach „ kann “ iſt einzuſchalten „ ſelbſt “ . — Reg. - Blatt von 1810 . Nr . 2.

S . 11 .

Diritter Titel .

Von Handelsgeſellſchaften .

Erſtes Capitel .

Von den verſchiedenen Gattungen der Geſellſchaften .

A. ⸗Satz 18 —50 .

Zu A. ⸗Satz 21 .

Die Nachfolger einer Handelsgeſellſchaft ſind nicht berechtigt , den in der

Firma enthaltenen Namen eines Theilhabers dieſer Geſellſchaft bei —

zubehalten , wenn derſelbe geſtorben oder ausgetreten iſt . Lauck⸗

hard ' s Rechtsfälle Bd . 3. S . 315 .

Zu A. ⸗Satz 22 .

Ueber die Sammtverbindlichkeit der Handelsgeſellſchafter ( socii ) für die

Schulden der Handlungsſocietät . — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 273 .

Alle Handelsgeſellſchafter , auch die Geſellſchafter der Verbindungen zu

einzelnen Handelsunternehmungen ſind für Geſellſchaftsſchulden ſammt —

verbindlich haftbar . ( Hofgericht des Oberrheinkreiſes . ) — Annal .

14 . Jahrg . S . 205 .

Zu A. ⸗Satz 26 .

Iſt der Commanditgeſellſchafter , welcher von dem in frühern Jahren

von der Geſellſchaft gemachten Gewinn ſeine Dividende bezogen hat ,

verpflichtet , dieſen Gewinnantheil wieder einzuſchießen , wenn die Ge⸗

ſellſchaft ſpäter zahlungsunvermögend wird ? — Lauckhard ' s Rechts —
fälle Bd . 3. S . 410 .

Steht den Gläubigern einer Commanditgeſellſchaft gegen den vertrauten

Geſellſchafter bis zum Betrag ſeines Einſchußkapitals ein perſönliches
und direktes Klagerecht zu ? — Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechts⸗
fälle Bd . 4. S . 408 .

Ein Vertrag , der den Namen eines Geſellſchaftsvertrags einer vertrauten

Geſellſchaft führt , und wobei die Förmlichkeiten des Art . 42 beob⸗
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achtet ſind , berechtigt ſelbſt Dritte nicht , dieſe Geſellſchaft als Han⸗
delsgeſellſchaft anzuſehen , und folgeweiſe ſie zahlungsunfähig erklä —

ren zu laſſen , wenn es dem Vertrag an den weſentlichen Erforder —
niſſen des Geſellſchaftsvertrags gebricht . Sirey 1842 . J. S . 728 .

—Ann . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 14 . auch im Not . ⸗Blatt

5 . Jahrg . 1846 . S . 135 .

Zu A. ⸗Satz 37 .

Nichtigkeit unbenannter Geſellſchaften wegen mangelnder Staatsgenehmi⸗
gung . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 25 .

Zu A. ⸗Satz 39 ff . “)

Nothwendigkeit der Schriftlichkeit des Geſellſchaftsvertrags zur Beweis⸗

lichkeit und Gültigkeit deſſelben , bei ( offenen oder 41 Han⸗
delsgeſellſchaften . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg . 1844 . S. 594 .

Die Zulaſſung eines neuen Handelsgeſellſchafters an die Stelle eines

Austretenden oder das Geding , daß einer der genannten Geſell⸗
ſchafter nur ſeinen Namen hergebe , ſein Antheil aber einem Andern

gehöre, und dieſer der wahre Geſellſchafter ſei , bedarf als eine Be —

dingung oder Me des Geſellſchaftsvertrags der Schriftlich⸗
keit ebenſo , wie der Vertrag ſelbſt . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg .
1844 . S . 595 . auch im Not . ⸗Blatt 5. Jahrg . 1846 . S . 120 .

Vermuthungsbeweis kann für zuläſſig 88 werden , wenn von dem

Syndicus einer zahlungsunfähig dareee Geſellſchaft gegen Je⸗
manden der Beweis geführt werden ſoll, daß er vertrauter Geſell⸗

ſchafter geweſen ſei . Sirey 1844 . I. S . 588 . 589 . — Annal . 14 .

Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 28 .

Der Mangel einer ſchriftlichen Abfaſſung eines Handelsvertrags hat zwar
die Nichtigkeit deſſelben zur Folge , allein wenn der Vertrag faktiſch
beſtanden hat und dieſes Beſtehen zugegeben iſt , ſo müſſen die Rechts⸗
verhältniſſe für die Zeit dieſes Beſtehens nach Handelsrecht beur⸗

theilt werden, und es können ſich die Theilhaber namentlich nicht
der geſetzlich gebotenen Entſcheidung ihrer Streitigkeiten durch
Schiedsrichter entziehen ; die aus Mangel der gedachten Förmlich —

keiten entſpringende Nichtigkeit kann indeſſen ungeachtet des Vollzugs
pro futuro von jedem Betheiligten und zu jeder Zeit geltend ge⸗
macht werden , und der Vollzug des Vertrags heilt den Mangel
nicht , weil die Förmlichkeiten im öffentlichen Intereſſe vorgeſchrieben
ſind . — Annal . 9. Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 3. S . 11 .

Streitigkeiten einer offenen , wegen mangelnder Staatsgenehmigung nich —

tigen Geſellſchaft können nicht durch Schiedsrichter entſchieden wer⸗

den . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 25 .

Zu A. ⸗Satz 42 —46 .

Siehe die oben S . 471 bei den allgemeinen Verfügungen in der Note

Verordnungen .

9 Vergl . 9 zu A. ,Satz 109.
Kappler , Handbuch der Literatur des bad. Rechts.
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Zu A. ⸗Satz 46 .

Wenn der Direktor einer Geſellſchaft , durch Geſellſchaftsvertrag ermäch⸗
tigt , einen Nachfolger für ſich zu ernennen , das Direktorium an einen
Andern überträgt , ſo hört er zwar auf , Direktor der Geſellſchaft ,
aber nicht Mitglied derſelben zu ſein , noch weniger iſt dadurch die

ö bisherige Geſellſchaft aufgelöſt worden , weil hiezu die Zuſtimmung
aller Mitglieder und die Verkündung der Aenderung der Firma nö —

thig geweſen wäre . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 8. S . 32 .

Zu A. ⸗Satz 47 .

Iſt eine nicht in der Form des L. - R. ⸗S. 1325 gefertigte Privaturkunde
zum Beweis einer Handelsverbindung des A. - S . 47 und zum Be⸗

1 weis in Handelsſachen überhaupt unzuläſſig ? — Annal . 3 . Jahrg .
S . 210 .

Zu A. ⸗Satz 49 .

Vergl . die oben S . 322 zu Satz 1325 allegirte Abhandlung in Jahrb .
N. F. 1. Jahrg . 1833 . S . 483 .

Zweites Capitel .

Von den Streitigkeiten zwiſchen Geſellſchaftern und der Art , ſie zu
ſchlichten .

A. ⸗Satz 51 —64 . ( P . ⸗O. §. 187 —215 . ) )
v. Kettenacker . Anleitung zu Compromiſſen , mit Rückſicht auf das bad .

Landrecht . Freiburg , Herder 1819 . 8. 6 gr . ( Kurze Inhaltsan⸗
zeige in Duttlinger ' s ꝛc. Archiv Bd . 1. S . 283 . )

Ueber die Zwangsſchiedsgerichte . Zur Erläuterung der Art . 51 —63 .
— Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5. S . 161 .

Zu A. ⸗Satz 51 .

Die Competenz der Schiedsrichter zur Entſcheidung von Handelsſtreitig⸗
keiten nach A. - Satz 51 erſtreckt ſich auf ſolche Handelsdifferenzien ,
welche ſich erſt nach Aufhebung der Geſellſchaft erheben . — Jahrb .
3. Jahrg . 1825 . S . 146 .

Ueber dieſelbe Frage . — Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 467 .

Wenn ein Handelsgeſellſchafter nicht als ſolcher , ſondern in einer andern

Eigenſchaft einen Streit mit der Geſellſchaft hat , ſo gehört derſelbe
nicht vor Schiedsrichter , ſondern vor die Handelsgerichte . Sirey
1838 . J. S . 414 . — Annal . 8 . Jahrg . Beiblatt Nr . 17 . S . 68 .

Ein ähnlicher Fall . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 1. S . 2.

Als dem P. von ſeinem Bedienten zehn auf Inhaber lautende Pbönix⸗
actien entwendet worden waren , und er die Phönirgeſellſchaft auf
Ausfolgung von zehn neuen Aetien belangte , entſtand Streit , ob ſich
der Fall als Streitigkeit zwiſchen Geſellſchaftern vor Schiedsrichter
eigne , indem die Geſellſchaft einwendete , P. ſei wegen Mangels des

) Vergl . auch die Allegate zu dieſen Paragraphen der Proz . ⸗Ordn .
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Beſitzes der Aetien nicht als Geſellſchafter anzuſehen , da Dritte

ſolche in gutem Glauben erworben haben können . Allein die Sache
wurde an Schiedsrichter verwieſen , indem man annahm , um über
die Competenz zu entſcheiden , genüge es an der unbeſtrittenen That⸗
ſache , daß P. die fraglichen Actien erworben , und daß er ſte nicht
freiwillig , wie S . 35 vorausſetzt , an einen Andern übergeben , ſon —
dern durch Entwendung verloren habe . — Annal . 10 . Jahrg . Bei⸗
blatt Nr . 8. S . 31 .

Rechtsfälle über die Competenz der Schiedsgerichte bei Streitigkeiten zwi⸗
ſchen Theilnehmern an Verbindungen zu einzelnen Handelsunter⸗

2
nehmungen . — Annal . 3. Jahrg . S . 8. 21 . 6. Jahrg . S . 7.
7. Jahrg . S . 12 . 10 . Jahrg . S . 6. 209 . 11 . Jahrg . S . 151 .
12 . Jahrg . S . 24 . 13 . Jahrg . S . 295 . Jahrb . N. F. 5. Jahrg .
1838 . 1839 . S . 467 . und N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 311 .

Kann in Streitigkeiten unter Handelsgeſellſchaftern die Competenz der
ordentlichen bürgerlichen Gerichte durch Prorogation begründet wer⸗
den ? — Annal . 3. Jahrg . S . 8. und 6. Jahrg . S . 7. Jahrb .
N. F. 9. Jahrg . 1845 . S . 9.

Durch den Art . 51 , nach welchem Streitigkeiten unter Geſellſchaftern und

wegen der Geſellſchaft durch Schiedsrichter entſchieden werden müſſen ,
iſt nur die Competenz der Handelsgerichte unbedingt ausgeſchloſſen ;
auch bei derartigen Streitigkeiten kann die Competenz der ordent⸗
lichen Gerichte durch ſtillſchweigende oder ausdrückliche Prorogation
begründet werden . — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 3. S . 316 .

Ob der ordentliche Richter das Schiedsrichteramt annehmen müſſe ? —
Annal . 8 . Jahrg . S . 295 .

Finden auf freiwillig conſtituirte Schiedsgerichte die Grundſätze über

Prorogation in Anſehung von Perſonen , welche zu der Beſtellung
des Schiedsgerichts nicht mitgewirkt haben , Anwendung ?

Finden ſie Anwendung auf die Zwangsſchiedsgerichte
des A. ⸗S . 512 — Jahrb . N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 9.

Ueber die Beeidigung der Schiedsrichter . Von Kettenacker . — Archiv
für Rechtspflege ꝛc. von Duttlinger ꝛc. Bd . 1. S . 243 .

Können die in Satz 51 vorgeſchriebenen Schiedsgerichte ein Honorar ver⸗
langen ? — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 28 .

Zu A. ⸗Satz 52 . ( P. ⸗O. §. 207 ff . )

Auslegung eines Paragraphen eines Handelsgeſellſchaftsvertrags über Ver⸗
zicht auf die Appellation gegen ein Urtheil der Schiedsrichter . —
Annal . 1. Jahrg . S . 365 . und Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 .
1837 . S . 199 .

Ueber den Verzicht auf die Berufung gegen ſchiedsgerichtliche Urtheile ,
welche in Angelegenheiten einer Handelsgeſellſchaft ergangen find .

Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 165 .

Auslegung einer die ſchiedsrichterliche Entſcheidung von Geſellſchaftsſtrei⸗
tigkeiten feſtſetzenden Vertragsbeſtimmung mit dem Beiſatz : „ mit der

81
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Entſcheidung der Schiedsrichter müſſen ſodann die Geſellſchafter ſich
begnügen, “ — als Verzicht auf Appellation .

Der vertragsmäßige Verzicht auf die Ation gegen ein ſchieds —
richterliches Urtheil wirkt nur , wenn das Schiedsgericht nach den

Beſtimmungen des Vertrags gebildet worden iſt .
Die Einlaſſung auf die Verhandlung vor einem vertragswidrig

gebildeten Schiedsgerichte kann wohl eine Prorogation auf dieſes
Gericht begründen , nicht aber auch die Inappellabilität zur Folge
haben , welche etwa hinſichtlich des vertragsmäßigen Schiedsgerichts
verabredet iſt . — Jahrb . N. F. 7. Jahrg . 1842 . 1843 . S . 599 .

Enthalten H. - R . ⸗S . 52 und Proz . ⸗Ordn . §. 207 eine Antinomie ? —
Annal . 6. Jahrg . S . 104 .

Rechtsfall , worin Schiedsrichter , als auf bloß billiges Ermeſſen zu ent⸗
ſcheiden , ernannt ( eomme amiables conpositeurs ) , angeſehen wur —
den . P. ⸗O. §. 200 . 202 . 207 . H. ⸗R. a. 52 . ( Cod . proc . 1009 .

1019 . ) Sirey 1838 . I. S . 255 . — Annal . 8 . Jahrg . Beiblatt
Nr . 12 S . 45

Gegen ein ſchiedsrichterliches Urtheil können nach A. ⸗Satz 52 nicht die

Nichtigkeitsklage und die Ation gleichzeitig , ſondern es kann nur
eines dieſer beiden Rechtsmittel allein verfolgt werden . Iſt das
eine anhängig gemacht , ſo kann dem andern die Einrede der Rechts —
hangigkeit entgegengehalten werden . — Jahrb . N. F. 8. Jahrg .
1844 . S . 283 .

Wird die Nichtigkeitsklage von einem ſchiedsrichterlichen Spruche dadurch
ausgeſchloſſen , daß in der Urkunde über das Compromiß allem wei⸗—
tern Rechtszuge entſagt iſt ? — Jahrb . 5. Jahrg . 1827 . 1828 .
S . 206 .

Die Nichtigkeitsklage gegen ein ſchiedsrichterliches Verfahren geht an die
erſte Inſtanz zurück . — Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 330 .

Rechtsfall , Appellation und Nichtigkeitsklage gegen ein ſchiedsrichterliches
Urtheil . ( Oberhofgericht . ) — Annal . 13 . Jahrg . S . 177 .

Zwei weitere Rechtsfälle , welche die Nichtigkeit eines Schiedsſpruchs zum
Gegenſtande haben . — Jahrb . N. F. 9. Jahrg . S . 115 . 123 .

Zu A. ⸗Satz 55 .

Ueber den Sinn deſſelben . ( Hofger . des Seekreiſes vom Januar 1839 . )
Ob nämlich , wenn eine Partie ſich weigert , Schiedsrichter zu er⸗

nennen , der Richter das ganze Schiedsgericht oder nur für den un —
gehorſamen Theil Schiedsrichter ernennen dürfe . — Ann . 7. Jahrg .
S . 236 .

Zu A. ⸗

Abgeändert durch §. 205 . 206 . P. ⸗

Zu A. ⸗Satz 64 .

Die Vorſchrift des Art . 64 , nach welcher alle Klagen gegen Geſellſchaf —
ter , die nicht Liquidatoren ſind , 5 Jahre nach Beendigung oder Auf⸗

atz 61 .





——
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hebung der Geſellſchaft verjähren , bezieht ſich nicht nur auf die ge⸗

genſeitigen Klagen der Geſellſchafter , ſondern auch auf die Klagen
der Geſellſchaftsgläubiger gegen die Geſellſchafter .

Auch die Klage gegen einen ausgetretenen Geſellſchafter ver —

jährt binnen 5 Jahren vom Tage ſeines Austritts an gerechnet ,

wenn dieſer Austritt nach Vorſchrift des Art . 46 des Cod . de com .

gehörig bekannt gemacht war . — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 3.

S . 422 .

Vierter Titel .

Von der ehelichen Güterabſonderung .

Zu A. ⸗Satz 65 —70 .

iſt nichts zu allegiren .

Fünfflet Titel .

Von Handlungsbörſen , Wechſel⸗ und Waarenmäklern .

Capitel 1 und 2. A. ⸗Satz 71 —90 .

Hiezu iſt nichts anzuführen .

Sechster Titel .

Von Zwiſchenhändlern .

A. ⸗Satz 91 —92 a.

In Lauckhard ' s Rechtsfällen Bd . 3. S . 138 in der Note wird ausge⸗

führt , daß bei der Ueberſetzung des Art . 92 ſich in das bad . Han⸗

delsrecht ein Redaktionsfehler eingeſchlichen habe , indem der in dem

franzöſiſchen Terte befindliche Zwiſchenſatz : qui agit au nom dlun

commeitant fehle .

Erſtes Capitel .

Von der Kaufbeſorgung .

A. ⸗Satz 92 aa . —95 .

Zu A. ⸗Satz 92 aa. folg .

Wenn jemand einem Handlungshaus den Auftrag ertheilt , für ſeine Rech⸗

nung Staatspapiere auf Lieferung zu kaufen und zu verkaufen , ſo

iſt dies kein verbotenes Börſenſpiel , ſondern ein erlaubtes kaufmän⸗

niſches Commiſſionsgeſchäft , weßhalb dem Commiſſionär wegen des

Erſatzes der für ſeinen Committenten bezahlten Coursdifferenz ein

Klagerecht zuſteht . — Lauckhard ' s u. Sommer ' s Rechtsfaͤlle Bd . 4.

7 S . 424 .

Rechtsfall , betreffend die Frage : Ob bei einem Auftragsvertrag (hier die

Lieferung ſpaniſcher Renten ) der Beweis nöthig ſei , daß der erhal⸗

tene Auftrag ausgeführt wurde , d. h. die beſtellten Papiere

wirklich angekauft worden ſeien . — Annal . 3. Jahrg . S . 287 .

Die ſpaniſche Succeſſionsfrage vor einem badiſchen Gerichtshofe . Betrifft

einen Auftrag zum Ankauf von ſpaniſchen Perpetuells . Das Hof⸗

gericht ( in Mannheim ) ſprach ſich in den Entſcheidungsgründen
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dahin aus : „ daß nur die völkerrechtlich anerkannte Regierung , nicht
aber die Perſon eines erſt durch Bürgerkrieg möglicherweiſe zum
Throne gelangenden Machthabers , den Staatsgläubigern gegenüber ,
als Contrahent der Staatsſchuld anzuſehen , die Verordnungen jener
Regierung daher in Bezug auf das Staatsſchuldenweſen allein für
die Glaͤubiger maßgebend ſeien . “ — Annal . 8. Jahrg . S . 128 .

Zu A. ⸗Satz 92 ac . —al .

Sind die L . ⸗R . ⸗A . ⸗S . 92 ac . ae . al . auf Zwiſchenhändler zu beſchränken
oder ſind ſie auch auf Waarenkäufe ohne Zwiſchenhändler anwend —
bar ? Wie ſind ſie auszulegen ? Wird insbeſondere anderer Be⸗
weis dadurch ausgeſchloſſen ?

An welchem Ort gilt ein durch Correſpondenz zu Stande ge⸗
brachter Vertrag für abgeſchloſſen ? Hier über den Begriff des
Conſenſes bei Verträgen . — Jahrb . N. F. 4. Jahrg . 1836 . 1837 .
S . 497 .

Weitere Faͤlle über die Anwendung der A. ⸗S . 92 ae . und af . auf Kauf⸗
verträge . — Jahrb . N. F. 1. Jahrg . 1833 . S . 91 . ſiehe dagegen
Annal . 6. Jahrg . S . 334 . 9. Jahrg . S . 245 . 329 . und 14 .
Jahrg . S . 21 .

Anwendung der Beſtimmungen des A. - S . 92 ac . und ae . auf den Kauf
auf Muſter unter Handelsleuten .

Folge , wenn der Empfänger der Waare dieſelbe , als dem Muſter
nicht angemeſſen , nicht annehmen will . Nothwendigkeit der Beob⸗
achtung der hier vorgeſchriebenen Formen . — Jahrb . N. F. 7 . Jahrg .
1842 . 1843 . S . 324 . 499 .

Zu A. ⸗Satz 93 . 94 .

Ueber das Vorzugsrecht des Kaufbeſorgers oder Verſenders nach Han —
delsrechtsſatz 93 . 94 . — Annal . 2. Jahrg . S . 95 .

Vorzugsrecht des Commiſſionärs wegen Vorſchüſſen auf Waaren , wenn
ſolche nicht in ſein eigenes Magazin gebracht ſind , deßgleichen wenn
die Waaren nicht direkt an ihn vom Verkäufer abgeſandt wurden .
— Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 15 .

Vorzugsrecht des Kaufbeſorgers auf die Waare , wenn der Beſteller am
nämlichen Orte wohnt . — Ann . 10 . Jahrg . Beibl . Nr . 7. S . 27 .

Beſchränkt ſich das dem Kaufbeſorger ( eommissionaire ) durch den Art . 93
eingeräumte Vorzugsrecht bloß auf die Vorſchüſſe , welche derſelbe
auf die ihm überſendeten Waaren gemacht hat , oder kann er dieſes
Vorzugsrecht auch wegen anderer für Rechnung des Committenten
gemachten Vorſchüſſe und Auslagen geltend machen ? — Lauckhard ' s
Rechtsfälle Bd . 1. S . 205 . ( Verglichen mit S . 210 daſelbſt , zu
A. ⸗Satz 240 . )

Anwendung der L. ⸗R. ⸗S. 2074 . 2084 . auf Handelsgeſchäfte nach A. ⸗S .
93 ff. — Annal . 9. Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 25 .

Zu A. ⸗Satz 95 .

Ueber Art . 95 des Handelsrechts . — Annal , 9. Jahrg . S . 179 *
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Zweites Capitel .

Von den Waarenverſendern .

A. ⸗Satz 96 —102 a.

Geſetzlicher Begriff von Speditionsgut . ( Zoll⸗Ordn . §. 23 . 43 . ) —

Jahrb . 3. Jahrg . 1825 . S . 191.

Der Waarenverſender iſt dem Abſender für den genauen Vollzug ſeiner

Weiſungen verantwortlich ; auch dann , wenn ſie den Zweck hätten ,

die urſprüngliche Beſtimmung bereits verſendeter Waaren zu ändern .

Dieſelbe Verantwortlichkeit hat der Zwiſchenverſender für den Voll⸗

zug der ihm von dem Abſender unmittelbar zugegangenen Weiſun⸗

gen . C. c. 1992 . 1994 . C. comm . Art . 96 . 97 . 101 . Sirey

1844 . S . 417 —419 . — Ann . 14 . Jahrg . Beibl . Nr . 6. S . 23 .

Drittes Capitel .

Von den Fuhrleuten .

A. ⸗Satz 103 —108 .

Zu A. ⸗Satz 105 . 106 .

Die Klage gegen Fuhrleute erliſcht nur durch Annahme der Güter und

Zahlung der Fracht ; die Unterſuchung und Beſcheinigung des Zu —

ſtands der Güter durch Sachverſtändige iſt nicht bei Strafe des

Verluſtes der Klage vorgeſchrieben . Sirey 1842 . I. S . 723 . —

Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 14 .

Zu A. ⸗Satz 108 .

Die Verjährung von 6 Monaten , welche durch den Art . 108 zu Gunſten

des Zwiſchenhändlers und des Fuhrmanns rückſichtlich des Verluſtes

oder der Beſchädigung der ihnen anvertrauten Waaren eingeführt

iſt , können dieſe nur dann anrufen , wenn ſie die wirkliche Abſendung

der Waaren beweiſen ; in dem entgegengeſetzten Falle unterliegt die

gegen ſie gerichtete Klage der gewöhnlichen Verjahrung . — Lauck⸗
hard ' s und Sommer ' s Rechtsfaͤlle Bd . 4. S . 87 .

Die kurze Verjährung des Art . 108 iſt nicht nur anwendbar , wenn die

Waaren verloren , ſondern auch dann , wenn ſie irrgingen in Folge

eines falſchen Weges oder einer irrigen Beſtimmung . Wenn daher

innerhalb der Verjährungszeit eine Klage gegen einen Frachteom⸗

miſſionär ( Spediteur , Waarenverſender ) erhoben wurde wegen eines

Waarenballens , der dadurch irrging , daß er an den Beſtimmungsort

eines andern von derſelben Perſon abgeſendeten Waarenballens ge⸗

ſchickt wurde , ſo ſchiebt dieſe Klage die Verjährung von 6 Monaten

in Betreff des letzten Waarenballens und der Klage nicht auf , welche

der Verſender ſpäter gegen einen Zwiſchenverſender , der als der

Urheber der begangenen Irrung anerkannt iſt , erhoben hatte , wenn

überdies dieſer Verſender zu dem erſten Prozeſſe nicht beigeladen

worden war . — Daſelbſt S . 90 .

Der Art . 108 bezieht ſich nur auf Handelsſachen , und iſt deßwegen dann

nicht anwendbar , wenn ein Nichthandelsmann einen Spediteur we⸗
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gen des Verluſtes eines demſelben zur Spedition übergebenen Reiſe —
koffers belangt . — Lauckhard ' s u. Sommer ' s Rechtsf . Bd . 4. S . 448 .

Stebemtit Etiet

Von Handelsverbindlichkeiten .

A. ⸗Satz 109 — 109 c.
Ueber die Zuläſſigkeit des Zeugen⸗ und Vermuthungsbeweiſes in Han —

delsſachen . — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 257 . 5. Jahrg . 1827 .
1828 . S . 130 . Lauckhard ' s Rechtsfaͤlle zꝛc. Bd . 1. Heft 1. Nr . 23 .
S . 125 . Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 254 .

Iſt in Handelsſachen der Beweis durch Zeugen und Vermuthungen auch
über und gegen den Inhalt einer Urkunde zuläſſig ? — Lauckhard ' s
Rechtsfälle Bd . 2. S . 450 .

Vergl . auch die letzte Abhandlung zu Satz 1583 oben S . 374 und die
zu A. ⸗Satz 39 und 47 .

Der Richter kann in Handelsſachen den Beweis der betrügeriſchen Aus⸗
füllung des freien Raums über einer Unterſchrift in bloßen Ver —
muthungen finden ; auch zur Ergänzung eines ſolchen Beweiſes auf
den Erfüllungseid erkennen . Sirey 1842 . I. S . 665 . — Annal .
11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 3. S . 12 .

Ein Handelsgeſchäft wird durch Urtheil nicht zu einer bürgerlichen Ver⸗
bindlichkeit . — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 28 .

Landrechtszuſatz 109 a. iſt abgeändert durch die Verordnung von 1817 .
Reg. ⸗Blatt Nr . 22 . S . 83 .

Einiges über das Handelsdepoſitum des L. ⸗R. ⸗A. ⸗S. 109 b. in Jahrb .6. Jahrg . 1829 . 1830 . S . 19 .

Achtaer Tited .

Von Wechſeln und ihrer V erjährung .

Erſtes Capitel .
Von gezogenen Wechſeln .

Abſchnitt 1 — 15 . A. ⸗Satz 110 — 186 ac .
Ueber den Wechſelvertrag nach franzöſiſchem und bad . Recht . 1. Theil ,

von der Natur des Wechſelvertrags und von den daraus entſprin⸗
genden Rechten und Verbindlichkeiten . — Annal . 10 . Jahrg . S .
331 . 339 .

Zu A. ⸗Satz 110 .
Ein Wechſel auf die Ordre von ſich ſelbſt , der erſt durch das Indoſſa⸗ment des Traſſanten perfekt wird , kann nicht als von einem Ort

auf einen andern gezogen betrachtet werden und enthalt keine Geld⸗
überwechſelung ( Rimeſſe , remise ) von einem Platz auf den andern ,
wenn dieſes Indoſſament von dem Ort datirt iſt , wo der Wechſel
bezahlt werden ſoll , und wenn gleich der Wechſel ſelbſt von einem
andern Ort datirt iſt . — Lauckhard ' s und Sommer ' s RechtsfälleBd . 4. S . 153 .
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Ueber die Wertherſtattung beim Wechſelvertrag nach franzöſiſchem und

badiſchem Rechte . — Annal . 11 . Jahrg . S . 128 . 129 .

Entſcheidungen in Wechſelſachen ; über „ Werth erhalten “ . — Annal . 145.
Jahrg . S . 181 .

Ueber den Ausdruck „ Werth erhalten “ , wenn dabei nicht erwähnt iſt ,
worin der Werth beſtand . — Annal . 9. Jahrg . S . 64 .

Ueber die Wirkung der Angabe „ Werth in Rechnung “ . — Annal . 12 .

Jahrg . S . 381 .

Wenn ein Wechſel beſagt , daß der Ausſteller den Werth in Rechnung

habe oder ſtelle , kann aus ihm mit wechſelrechtlicherStrenge geklagt
werden , oder muß dagegen jede zur Abrechnung dienliche Einrede

zugelaſſen werden ? — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 268 . S . 647 .

Welche Rechtswirkung hat ein Wechſel , in welchem der Werthempfang

nicht in der durch das Handelsrecht S . 110 und 137 vorgeſchrie —
benen Form beurkundet iſt ?

Welche Wirkung hat ein Wechſel , in dem der Werthempfang

zwar formrichtig , aber ſachunrichtig angegeben iſt ? — Jahrb . N. F.
5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 89 . Ann . 7. Jahrg . S . 351 . ( Siehe
auch zu A. Satz 137 . )

Rechtefall in Betreff der Frage : Ob der bei Indoſſamenten haufig vor⸗

kommende Ausdruck „ auf Verordnung “ jenem „ auf Verfügung“ ( ordre )
nach Wechſelrecht gleich zu achten ſei ? ( Hofger . des Mittelrheinkr . )

( Zur Erläuterung der H. ⸗R. ⸗Sätze 110 und 137. ) — Annal . 8.

Jahrg . S . 141 . 280 . und 10 . Jahrg . S . 210 .

Der Wechſel , wie jede andere Verbindlichkeit , iſt gültig , obgleich die Ver⸗

tragsurſache ( causa obligationis ) , welche er angibt , falſch iſt , wenn

nur die wahre eine gültige iſt . C. comm . Art . 110 . C. c. Art .

1132 . — Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechtsfaͤlle Bd . 5. S . 321 .

Verglichen mit Stabel ' s Vorträgen über franz . und bad . Civ . ⸗Recht ,

S . 147 . Ueber dieſelbe Frage : Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 266 .

Zu A. ⸗Satz 112 .

Ueber die Gültigkeit der trockenen , eigenen und traſſirten Wechſel , als

Handſchrift . — Jahrb . 1. Jahrg . 1823 . S . 265 . 266.
Kann derjenige , welcher einen Wechſel in gewöhnlicher Wechſelform und

mit dem Beiſatze „ auf Ordre “ ausſtellt , wenn dieſer Wechſel

vor Gericht nur als einfache Schuldverſchreibung angenommen wird ,

ſich mit den Vorſchriften der L. - R. ⸗Sätze 1690 und 1691 über die

Ceſſion gegen die Zahlung ſchützen , wenn der Wechſel auf einen

Dritten indoſſirt ward ? — Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 54 .

Zu A. ⸗Satz 113 .

Kömmt den Handelsfrauen im Wechſelrecht eine Ausnahme hinſichtlich des

erſönlichen Verha ts zu 2 277 Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 26 7. S . 645 .
6 5 0

Bezieht ſich dieſer L. ⸗R. ⸗Satz nur auf gezogene Wechſel ? — Ja b . 2.
8 0 gezog

Jahrg . 1824 . S . 49 . 385 . und 3. Jahrg . 1825 . S . 244 . ſodann

6. Jahrg . 1829 . 1830 . S . 289 . Vergl . auch einige zu Satz 1326

citirten Abhandlungen .
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Zu A. ⸗Satz 115 .

Iſt der Zieher eines Wechſels für Rechnung eines Dritten dem Bezo —
genen wegen Anſchaffung der Deckung perſönlich verhaftet ? — Lauck⸗
hard ' s Rechtsfälle Bd . 3. S . 123 .

Iſt bei einem aus Auftrag und für Rechnung eines Dritten gezogenen
Wechſel der Auftraggeber dem Wechſelinhaber perſönlich verpflichtet ?—Daſelbſt S . 134 .

Hat der Ausſteller gegen den Acceptanten die Wechſelklage ? ( Bejaht . )
Annal . 11 . Jahrg . S . 178 . gegen Annal . 10 . Jahrg . S . 137 .

Welche Rechte hat der Remittent eines noch nicht acceptirten Wechſels
an der bei dem Bezogenen vorhandenen Proviſion , wenn der Aus⸗
ſteller des Wechſels vor dem Verfalltage deſſelben zahlungsunver⸗
mögend wird ? — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd. 2. S . 421 .

Zu A. ⸗Satz 116 .

Traſſat , welcher auf den Berichtsbrief , worin ihm durch Contocur —
rent zur Deckung Handelspapiere übermacht ſind , dem Traſſanten
den Empfang dieſer Handelspapiere , vorbehaltlich ( für den Fall )
des Einzugs , anzeigt , und zugleich verſpricht , den Wechſel durch das
Haben ( eredit ) des Traſſanten zu bezahlen , kann nur ſo angeſehen
werden , als habe er bedingt und für den Fall acceptirt , wenn am
Verfalltage das Haben des Traſſanten Deckung gebe . Wenn daher
am Verfalltage in Folge der Nichtzahlung der überſchickten Handels⸗
papiere der Ueberſchuß des Contocurrents zu Gunſten des Traſſan⸗
ten zur Deckung nicht hinreicht , ſo iſt der Traſſat berechtigt , die
Zahlung des Wechſels zu verweigern . ( Art . 116 . ) Sirey 1843 .
I. S . 570 . — Lauckhard ' s u. Sommer ' s Rechtsf . Bd . 5. S . 327 .

Bedeckung des Traſſaten durch in ſeinen Händen befindliche Wechſel . —
Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 2. S . 5.

Rechtliche Natur eines Contocurrents . — Annal . 9. Jahrg . 1841 .
Beiblatt Nr . 3. S . 11 .

Zu A. ⸗Satz 119 .

Siehe zu A. ⸗Satz 162 und 173 .

Zu A. ⸗Satz 121 .

Ueber Aecceptation der Wechſel und ihre Folgen . — Jahrb . 7. Jahrg .
1831 . 1832 . S . 309 . Annal . 2. Jahrg . S . 279 .

Kann ein Wechſel für einen andern Verfalltag acceptirt werden , als der
in dem Wechſel ausgedrückte ? — Annal . 10 . Jahrg . S . 142 .

Die Annahme eines Wechſels macht den Aceeptanten , ſo lange er nicht
wirklich bezahlt hat , nicht zum Gläubiger des Wechſelziehers , in deſſen
Intereſſe er acceptirt hat , und dies ſelbſt dann nicht , wenn er in
einem Contocurrent den Zieher mit dem Betrag des Wechſels be⸗
laſtet hat . Wenn alſo der Wechſelzieher ſelbſt eine begründete und
klagbare Forderung an den Acceptanten hat , ſo kann dieſer mit ſei⸗
nem nur eventuellen Forderungsrechte aus der Wechſelannahme nicht

er
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compenſiren . Sirey 1838 . I. S . 46 . Anmerkung dagegen . — Ann .
8. Jahrg . Beiblatt Nr . 3. S . 11 .

Der Zieher eines Wechſels aus Auftrag und für Rechnung eines Dritten

iſt ebenſo wie der Acceptant dieſes Wechſels ein Bevollmächtigter
desjenigen , für deſſen Rechnung der Wechſel gezogen worden war .
Wenn daher der Auftraggeber zahlungsunfähig wird , nachdem der

für ſeine Rechnung ausgeſtellte Wechſel zum Theil von dem Zieher ,
zum Theil von dem Acceptanten bezahlt worden war , ſo kann jeder
der beiden letztern nur nach Verhältniß deſſen , was er an dem

Wechſel bezahlt hat , aus der Debitmaſſe des Auftraggebers ſeine
Befriedigung verlangen , ohne daß in dieſem Falle dem Zieher vor
dem Acceptanten ein Vorzug gebührt . — Lauckhard ' s Rechtsfälle
Bd . 3. S . 149 .

Zu A. ⸗Satz 122 .

Muß die Annahme eines Wechſels auf den Wechſel ſelbſt geſchrieben
werden , und kann ſie nicht durch einen Brief geſchehen ? — Lauck⸗

hard ' s und Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5. S . 327 .

Findet die Wechſelklage gegen den Traſſaten aus einem Wechſel ſtatt ,
wenn dieſer in holländiſcher , die Annahme des badiſchen Traſſaten
aber in deutſcher Sprache , und zwar nur mit den Worten „ gut
für ꝛc. “ geſchehen iſt , und Kläger nicht beweiſt , daß Traſſat die

holländiſche Sprache verſtehe ? Anual . 4 . Jahrg . S . 304 .

Zu A. ⸗Satz 123 .

Statt „ Ort “ muß es hier „ Wohnſitz “ heißen . — Reg . ⸗- Blatt 1810 .
NrE

Zn A. ⸗Satz 125 b.

Hat bei traſſirten Wechſeln die unterlaſſene Vorzeiguug und der nicht
erhobene Proteſt der ſogenannten Nothadreſſen den Verluſt des Rück —

griffs auf die Indoſſanten zur Folge ? Nach Frankfurter Wechſel —

ordnung §. 15 und badiſchem Handelsrecht Satz 125 b. — Jahrb .
N. F. 3. Jahrg . 1835 . S . 84 .

Entſcheidung des Kaſſationshofs in einem ähnlichen Falle . — Annal .
13 . Jahrg . S . 225 .

Zu A. ⸗Satz 136 .

Von dem Indoſſament der gezogenen Wechſel . — Jahrb . 7. Jahrg .
1831 . 1832 . S . 309 .

Zu A. ⸗Satz 137 . 138 .

Wirkung eines unvollſtändigen Indoſſaments . — Annal . 10 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 3. S . 11 .

Ueberträgt eine unregelmäßige Wechſelzuſchreibung auch dann das Eigen⸗
thum nicht , wenn der Indoſſatar beweiſt , daß er dem Indoſſanten
den Werth erſtattet hat ? ( Verſchieden beantwortet , je nachdem der

Indoſſatar von ſeinem Indoſſanten oder von einem Dritten die Zah⸗
lung begehrt . ) — Ann . 14 . Jahrg . Beibl . Nr . 3. S . 9. Neuere
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Entſcheidung nach Sirey 1844 . I. S . 551 . 552 . Ann . 14 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 7. S . 28 .

ſtur dem Zieher eines Wechſels , nicht aber auch dem Acceptanten ſteht
die Einrede zu , daß in dem Wechſel oder in dem Indoſſament die

Art , wie der Werth des Wechſels berichtigt wurde , nicht genügend
ausgedrückt iſt . ( Satz 110 . 137 . ) — Lauckhard ' s und Sommer ' s
Rechtsfälle Bd . 5. S . 150 .

Bei unvollſtändigem Indoſſament kann der Beweis des Wechſelübertrags
gegen die Gantgläubiger des Indoſſanten nicht durch andere Mittel

geführt werden . Art . 138 . — Ann . 10 . Jahrg . Beibl . Nr . 11 . S . 44 .

Vergl . auch die zu A. ⸗Satz 110 allegirte Abhandlung in Jahrb . N. F.
3. Jahrg . S . 89 u. ſ. w.

Zu A. ⸗Satz 140 .

Siehe zu A. ⸗Satz 164 f.

Zu A. ⸗Satz 143 .

Wo muß die Wechſelzahlung erfolgen , wenn der Wechſel ſagt : „ am Orte
des N. “ ohne nähere Bezeichnung des Orts ? — Ann . 10 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 7. S . 26 .

Zu A. ⸗Satz 152 .

Zuläſſigkeit des Beweiſes des Inhalts verlorener Wechſel durch den Pro —
teſt und durch Vermuthungen . — Annal . 13 . Jahrg . S . 225 .

Zu A. ⸗Satz 157 .

Siehe die zu Satz 1244 angeführten Abhandlungen .

Zu A. ⸗Satz 157 a.

Ueber die Nothwendigkeit der Zurückgabe gezahlter Wechſelbriefe . —

Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 269 . S . 648 .

Zu A. ⸗Satz 158 .

Zahlungsirrthum bei Wechſeln . Satz 1377 . A. ⸗Satz 158 . — Annal .

10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 11 . S . 41 .

Zu A. ⸗Satz 161 .

Ueber die Selbſterhebung des Wechſels auf Verfügung . — Brauer ' s Erl .

Bd 6. Nr . 270 . S . 681 .

Zu A. ⸗Satz 162 . 163 .

Von der Proteſtation der gezogenen Wechſel . — Jahrb . 7. Jahrg . 1831 .

1832 . S . 309 .

Ueber die Folgen eines verſpäteten Proteſts der Wechſel . — Jahrb . 2.

Jahrg . 1824 . S . 40 .

Wen trifft der Verluſt , wenn der mit Wechſelproviſion verſehene Traſſat
in Concurs geräth , und der Remittent bei der Einlegung des Pro —
teſts Mangel Zahlung etwas verſäumt ? — Ann . 2. Jahrg . S . 137 .

Die bei dem Bezogenen vorhandene Deckung wird zerſtört , wenn dieſer
vor dem Verfalltage des Wechſels zahlungsunfähig wird . Deßwegen
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verliert der Wechſelinhaber in einem ſolchen Falle ſeinen Regreß

gegen den Ausſteller nicht , wenn auch der Proteſt nicht in der vor⸗

geſchriebenen Friſt erhoben worden iſt . — Lauckhard ' s Rechtsfälle

Bd . 2. S . 439 .

Wird durch verſpäteten Wechſelproteſt das Rückgriffsrecht verloren , wenn

bewieſen wird , daß auch bei rechtzeitigem Proteſt zwar Bedeckung

vorhanden , aber nicht beibringlich war . — Annal . 10 . Jahrg . Bei⸗
blatt Nr . 5. S . 18 .

Wird der Inhaber eines Wechſels auch dem Indoſſanten gegenüber von

der Verbindlichkeit , Proteſt zu erheben , befreit , wenn der Ausſteller

deſſelben ſeiner Unterſchrift die Worte : „ Retour ohne Koſten “ bei⸗

gefügt hat ? — Lauckhard ' s Rechtsfaͤle Bd . 2. S . 445.
Was wirkt auf einen Wechſel der Beiſatz „ ohne Koſten “ ? — Annal .

10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 12 . S . 45 .

Aus der Vorſchrift des Art . 175 , nach welcher der Proteſtakt durch kei⸗

nen andern Akt erſetzt werden kann , folgt nicht , daß eine Ueberein⸗

kunft , wodurch der Ausſteller oder Indoſſant eines Wechſels dem

Inhaber die Verpflichtung , Proteſt zu erheben , erlaſſen und ſich

verbindlich gemacht hat , den Wechſelbetrag zu bezahlen , nicht durch

Zeugen erwieſen werden kann . — Lauckhard ' s Rechtsf . Bd . 2. S . 439 .

Wenn der Wechſelinhaber nach der Abſage wegen Nichtannahme gegen

den Wechſelübergeber ein rechtskräftiges Urtheil auf Erlegung des

Wechſelbetrags erwirkt hat , iſt er von der Abſage wegen Nichtzah⸗
lung befreit . Art . 120 . 161 . 163 . 175 . Sirey 1842 . J. S . 630.
—Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 2. S . 8.

Siehe auch zu A. ⸗Satz 173 f.

Zu A. ⸗Satz 164 —171 . ( auch 140 . ) “ )

Wechſelklagen gegen Wechſelübergeber . Ob der Rückgriff im Wechſelpro⸗
zeſſe ausgeführt werden könne , oder nur im gewöhnlichen abgekürz⸗
ten Verfahren . — Brauer ' s Erl . Bd . 6. Nr . 271 . S . 652 .

Rechtsfall aus dem Wechſelrecht über den Verluſt der Wechſelgewähr⸗
leiſtungsklage des Wechſelinhabers gegen ſeine Giranten , dargeſtellt

in einem Urtheile mit Entſcheidungsgründen . — Annal . 2. Jahrg .
S . 303 .

Verſchiedene Entſcheidungen über den Rückgriff in Wechſelſachen . — Ann .

9. Jahrg . S . 148 .

Kann ein Indoſſant in der Gant des Wechſelſchuldners die Wechſelfor⸗

derung geltend machen , wenn ſich der Wechſelinhaber nicht meldet ?
—Annal . 6. Jahrg . S . 208 .

Ob eine Gantmaſſe des Indoſſanten , welche den Wechſel nur theilweiſe

bezahlt , dennoch ihre Vormänner auf den ganzen Wechſelbetrag be⸗
langen kann ? Ob , wenn derjenige , gegen den der Rückgriff ge⸗

4) Vergl . auch zu A. ⸗Satz 115 und den zunächſt vorangehenden beideu Sätzen .
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nommen wird , ebenfalls in Gant gerathen iſt , der Umſtand , daß
der Wechſelinhaber bereits in der Gantmaſſe liquidirt hat , der Rück⸗
griffsklage entgegenſtehe ? — Annal . 13 . Jahrg . S . 90 . 92 .

Der Inhaber eines Wechſels für Rechnung eines Dritten iſt nicht befugt ,
das dem Zieher gegen den Auftraggeber zuſtehende Klagerecht ſtatt
des Ziehers geltend zu machen , wenn der letztere fallirt hat ; dieſes
Klagerecht kann nur von den Syndiken der Debitmaſſe des Ziehers
für gemeinſchaftliche Rechnung aller Gläubiger geltend gemacht wer⸗
den . — Lauckhard ' s Rechtsfaͤlle Bd . 3. S . 134 .

Wechſelübergeber kann dem Inhaber die Einhaltung der Förmlich —
keiten und Friſten des Rückgriffs auf den Fall der Nichtzahlung des

8

Wechſels erlaſſen . Sirey 1844 . J. S . 49 —54 . — Ann . 14 . Jahrg .
Beiblatt Nr . 3. S . 9.

Iſt der Commiſſionär , welcher von dem Committenten den Auftrag er⸗
hielt , für dieſen eine Forderung einzukaſſiren , und demſelben den
Betrag entweder baar oder durch Wechſel zu überſenden , dem Com⸗
mittenten nach Art . 140 für die Zahlung verhaftet , wenn er für
dieſe Forderung einen auf ſeine Ordre geſtellten Wechſel ankauft ,
und dieſen an ſeinen Committenten indoſſirt ? — Lauckhard ' s und
Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 419 .

Zu A. ⸗Satz 173 .

Proteſt eines im Auslande zahlbaren Wechſels darf nach den Geſetzen
des Landes , wo der Wechſel zu zahlen iſt , erhoben werden .
Annal . 14 . Jahrg . Beiblatt Nr . 3. S . 9.

Wann wird den im Auslande aufgenommenen Proteſturkunden der Cha —
rakter einer öffentlichen Urkunde vor Gericht gewährt ? — Annal .
8. Jahrg . S . 191 .

Wo muß die Abſage geſchehen, wenn der Ausſteller eines eigenen Wech⸗
ſels ſeinen Wohnſitz veraͤndert und die Behörde hiervon in Kenntniß
geſetzt hat , ohne ihr ſeinen neuen Wohnſitz anzuzeigen ? Sirey 1842 .
J. S . 707 . — Annal . 11 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 13 .

Zu A. ⸗Satz 174 .

Iſt der Proteſt gültig , wenn darin angegeben iſt , der Schuldner wolle
unterſchreiben , deſſen ungeachtet aber die Unterſchrift fehlt ? — Ann .
10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 4. S . 13 .

Zu A. ⸗Satz 186 ac .

Bezieht ſich derſelbe nur auf gezogene Wechſel ? — Jahrb . 2. Jahrg .
1824 . S . 49 . 385 . und 3. Jahrg . 1825 . S . 244 . auch 6. Jahrg .
1829 . 1830 . S . 289 .

Zweites Capitel .

Von eigenen Wechſeln .

A. ⸗Satz 187 . 188 .

Wechſelfall , in welchem nnter Anderm die Frage vorkömmt : Ob eigene ,
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nicht von Handelsleuten oder in Handelsgeſchaften , auf Ordre aus⸗

geſtellte Wechſel nach dem bad . Handelsrechte oder nach dem ge⸗

meinen bad . Landrechte zu beurtheilen ſeien ? — Jahrb . 2. Jahrg .
1824 . S . 40 . Ein Nachtrag hiezu S . 384 . 385 . 386 . Jahrg .
1825 . S . 244 . und Jahrg . 1829 und 1830 . S . 289 .

Von der Wechſeleigenſchaft der eigenen , von einem Nichthandelsmanne

ausgeſtellten Wechſel . — Jahrb . 4. Jahrg . 1826 . S . 54 .

Unter welchen Vorausſetzungen ſind eigene Wechſel Handelsſachen ? —

Jahrb . N. F. 5. Jahrg . 1838 . 1839 . S . 89 . Annal . 7. Jahrg .
S . 351 .

Rechtsfall . Ueber Zuläſſigkeit des Wechſelprozeſſes bei eigenen Wechſeln .

( Hofger . des Unterrheinkr . ) — Annal . 8 . Jahrg . S . 103 .

Vergl . auch einige zu Satz 1326 angeführte Abhandlungen .

Drittes Capitel .

Von der Verjährung der Wechſel .

A. ⸗Satz 189 . 189 a.

Rechtsfälle zur Erläuterung des Art . 189 , die Verfährung der Wechſel⸗
klagen betreffend . — Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechtsfälle Bd . 5.

S . 129 . und zwar
I. Von welchem Tage an beginnt der Lauf der fünfjährigen

Verjaͤhrung danu , wenn weder ein Proteſt erhoben worden war ,

noch ein gerichtlicher Schritt geſchah ? S . 130 .

II . Die kurze fünffährige Verjährung der Wechſelklagen tritt

dann nicht ein , wenn gegen den Wechſelſchuldner ein verurtheilendes

Erkenntniß ergangen war . Iſt aber dieſe kurze Verjährung auch

dann ausgeſchloſſen und tritt an ihre Stelle die gewöhnliche Ver⸗

jährung ein , wenn der Wechſelſchuldner die Schuld anerkannt hatte ,

oder hat dieſes Anerkenntniß nur die Wirkung , daß die fünffaͤhrige

Verjährung von Neuem zu laufen beginnt ? S . 134 .

IIl . Kann demjenigen , welcher einen auf ihn gezogenen Wechſel

bezahlte , ohne daß er dafür Deckung hatte , von dem Zieher die Ein⸗

rede der fünfjährigen Verjaͤhrung entgegengeſetzt werden ? S . 145 .

Die im Satz 189 erwähnte fünfjährige Verjährung der Wechſelklagen
kann auch vom Acceptanten entgegengehalten werden . — Jahrb .
N. F. 8. Jahrg . 1844 . S . 288 .

Vergl . darüber Ann . 13 . Jahrg . S . 225 . und die Note in Lauckhard ' s
Rechtsfällen Bd . 3. S . 432 .

Die Wechſel , welche der Käufer einer Liegenſchaft zu Gunſten des Ver⸗

käufers zur Zahlung des Kaufpreiſes ausſtellt , ſind der Verjährung

von fünf Jahren unterworfen .
Wenn daher der Verkäufer , der ſolche Wechſel empfängt , den

Kaufpreis quittirt , und aus dem Kaufvertrag nichts mehr zu fordern

hat , ſo iſt er gehalten , nach dem Ablauf von fünf Jahren , alſo nach

Verjährung jeder wegen dieſer Wechſel zuſtehenden Klage , die Aus⸗
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ſtreichung des Pfandeintrags , der auf die verkaufte Liegenſchaft zur
Sicherheit der Zahlung genommen , war , geſchehen zu laſſen .

Der Verkäufer kann ſich zu Entkräftung der Wechſelverjährung
nicht darauf berufen , daß die Schuld im Kaufvertrag anerkannt iſt ,
weil dieſer Vertrag die Quittung enthält . — Lauckhard ' s und Som⸗
mer ' s Rechtsfälle Bd . 4. S . 137 .

Die in dem Art . 189 feſtgeſetzte fünffährige Verjährung der Wechſelkla —
gen läuft auch gegen Minderjährige . — Lauckhard ' s Rechtsfälle
Bd . 3. S . 432 .

Eid der Erben bei verjährten Wechſeln . — Brauer ' s Erl . Bd . 5. S . 638 .

Ein Wechſelverjährungsfall auch in Ann . 11. Jahrg. Beibl. Nr . 4. S . 13 .

( ( .

Von Handelszetteln .

Capitel 1 —3 . A. ⸗Satz 190 —205 .

Ob in der Bezeichnung der Urkunde als Wechſel nicht auch die Zuſage
als inbegriffen angenommen werden müſſe , daß ſie wenigſtens als
Handelszettel gelten ſolle , und ob alsdann nicht auf den Satz 1903 9
eine Verurtheilung gegründet werden könne ? — Annal . 8. Jahrg .
S . 186 .

Sind Zinscoupons von Staatsobligationen au porteur als Handelszettel
anzuſehen und inwiefern ſind die badiſchen Staatskaſſen ſchuldig ,
Zahlung für verloren gegangene Staatspapiere au porteur zu lei⸗

ſten ? — Jahrb . 3. Jahrg . 1825 . S . 24 .

Ueber die Frage : Ob die Beſitzer von Schuldverſchreibungen au porteur
den rechtlichen Erwerb derſelben nachzuweiſen haben ? Siehe zu

Satz 2279 .
Ob Satz 1326 auf Handelszettel anzuwenden ſiehe die oben S . 323 er⸗

wähnten Abhandlungen .

Vom Zahlungsunvermögen der Handelsleute .

Capitel 1 —4 . A. ⸗Satz 206 —249 . ( P. ⸗O. §. 839 . 943 . )

Zu A. ⸗Satz 206 .

Das Zahlungsunvermögen exiſtirt durch die bloße Thatſache der Ein —

ſtellung der Zahlungen , unabhängig von dem Ganterkenntniß ( juge -
munt declaratif ) . Ein Handelsmann , welcher durch Circularſchreiben
ſeinen Gläubigern ankündigt , daß er ſeine Zahlungen einſtelle , be —

ſindet ſich dadurch und von dieſem Augenblick an im Stande des

Zahlungsunvermögens . — Lauckhard ' s und Sommer ' s Rechtsfaͤlle
Bb . 4. S . 32 .

Beim Daſein eines einzigen Gläubigers kann gegen den inſolventen Han —
delsmann keine Gant erkannt werden , weil dieſe keinen Zweck hat ,
und der Creditor ſeine Rechte ohne Concurs verfolgen kann . —

Annal . 9 . Jahrg . Beiblatt Nr . 6. S . 23 .
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Siehe dagegen Annal. 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 6. S . 24 , wo ausge⸗
führt iſt , daß Handelsgante unter Umſtänden durch einen einzigen
Glaͤubiger eröffnet werden können .

Iſt der Theilhaber einer offenen Handelsgeſellſchaft Handelsmann und

deßhalb ſeine Gant eine Handelsgant ? — Jahrb . N. F. 9 . Jahrg .
1845 . 1846. S . 212 .

Zu A. ⸗Satz 208 .

Ueber den Begriff eines Handelsmanns und die Beſtimmung des Aus⸗
bruchs des sunvermögens . läutert durch einen Rechtsfall .

2— Annal . 3. Jahrg . Nr . 43 . S. 253 .

Die gegen einen Handelsmann ausgeſprochene Gant kann durch Ein —

willigung der Gläubiger nicht beſeitigt und es können dadurch die

Wirkungen jenes Erkenntniſſes auf die Perſon und die Rechte als

Handelsmann nicht aufgehoben werden . Es kann dies nur in Frage
der Wiederbefähigung geſchehen , weil hier das öffentl255

Intereſſe
mit dem der Gläubiger concurrirt . — Annal . 9 . Jahrg . Beiblatt

Ni . S . 23

Ueber Zuläſſigkeit der Rückdatirung einer Ganteröffnung . — Annal . 10 .

Jahrg . Beiblatt Nr . 7. S . 28 .

Rechtsfall , betreffend den Sinn des A. - S . 208 und P. ⸗O. F§. 814 , er⸗

läutert aus den vorangehenden Sätzen 206 . 207 . — Jahrb . N. F.
8. Jahrg . 1844 . S . 78 .

Findet gegen die richterliche Feſtſtellung
—55 Ausbruchs der Zahlungs⸗

unfähigkeit eines Verganteten ( L. ⸗R. ⸗A. ⸗S . 208 ) ein Rechtsmittel

ſogleich oder erſt am Schluß der e ſtatt ? —

Jahrb . N. F. 9. Jahrg . 1845 . 1846 . S . 212 .

Zu A. ⸗Satz 209 .

Kann eine Zahlung an dem Tage , wo die Gant ausbricht , gültig ge⸗
ſchehen , und wie iſt dieſer Tag zu berechnen ? Zu Satz 209 des

Handelsrechts . ( Rechtsfall . )— Jahrb . 6. Jahrg . 1829 . 1830 . S . 15.
Iſt der Gantmann nach Einſtellung des Gantverfahrens des Rechts der

Vermögensverwaltung fortdauernd verluſtig ? ( §§ . 824 . 840 . 935 .

936 . 939 . der P. ⸗O. vergl . L. ⸗R. ⸗S. 1166 . A. ⸗S . 209 . ) — Ann .

14 . Jahrg . S . 191 . verglichen mit Ann . 5. Jahrg . S . 60 . und der

Anmerkung im 6. Jahrg .
S. 183 . ſodann mit Jahrb . N. F. 4.

Jahrg . 1836 . 1837 . S . 213 . ( oben zu Satz 1269 . )

Steht dem Gemeinſchuldner die Befugniß , ein beſtrittenes Recht gegen
Dritte geltend zu machen , ſelbſt dann nicht zu , wenn auch ſeine

Gläubiger auf deſſen Austrag verzichten ? — Ann . 14 . Jahrg . S . 191 .

Zu A. ⸗Satz 210 —214 ) .
Ueber die Anwendung der im römiſchen Rechte bekannten Paulianiſchen

*) Vergl . auch zu Satz 1167 oben S . 298 .
— 9 9 8

Kappler , Handbuch der Literatur des bad. Rechts. 32
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Klage bei Ganten , die nach dem jetzigen bad . Coneursprozeßrecht
behandelt werden . — Roth ' s vermiſchte Abhandl . Bd . 3. S . 180 .

Inwiefern ſind die von einem Handelsmann in den letzten 10 Tagen
vor dem Ausbruche ſeines Zahlungsunvermögens vorgenommenen

Rechtsgeſchäfte ungültig , und von welchem Zeitpunkte an ſind dieſe
10 Tage zu rechnen ? — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 1. S . 433 .

Wer kann die Veräußerung des Gantmanns zum Geſuchende der Gläu —

biger anfechten ? — Annal . 10 . Jahrg . Beiblatt Nr . 1. S . 3.

Ob die Maſſegläubiger die Handlungen des Gemeinſchuldners vor aus⸗

gebrochenem Concurſe anfechten können , weil der Vermögensſtand da⸗

durch verletzt iſt ? — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S . 299 .

Rechtsfall , betreffend die Ungültigkeit einer kurz vor der Ganteröffnung
von dem Cridar gemachten Veräußerung von Kaufſchillingsterminen .
— Annal . 2. Jahrg . S . 183 .

Wenn die Gläubiger eine von ihrem Schuldner vorgenommene Rechts —
handlung als ungültig anfechten , weil dieſelbe zur Beeinträchtigung
ihrer Rechte vorgenommen worden ſein ſoll , ſo kann der Beweis

darüber , daß dieſe Rechtshandlung wirklich zur Beeinträchtigung die —

ſer Rechte vorgenommen wurde , durch Vermuthung geliefert werden .
— Lauckhard ' s Rechtsfalle Bd . 1. S . 131 .

Inwiefern iſt die Compenſation einer erſt nach dem feſtgeſetzten Anfangs⸗
ziel der Inſolvenz eines Handelsmanns fällig gewordenen Forderung
an den Gemeinſchuldner mit einer Gegenforderung des letztern zu —

läſſig ? — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 1. S . 442 .

Die in den Contocurrent übertragenen Wechſel werden unmittelbar das

Eigenthum deſſen , der ſie annimmt ; von dieſer Zeit an ſind ſie als

wirklich dem gutgeſchrieben zu betrachten , der ſie übertragen hat ,
und die Gültigkeit dieſes Guthabenpoſtens hängt nicht davon ab,
daß der Unterzeichner ſpäter die Wechſel bezahlte . — Wenn die in

einen Contocurrent übertragenen Wechſel zur Verfallzeit wegen Ver⸗

mögenszerfalls des Unterzeichners nicht bezahlt werden , und wenn

der , welcher ſie annahm und indoſſirte , genöthigt wird , den Betrag
den dritten Inhabern zu erſetzen , ſo hat er keinen andern Anſpruch
an die Gant , als aus dieſer ſeine Rate zu erhalten , er kann aber

ſeine Erſatzforderung mit dem Betrag , für welchen er dem Cridar

gegenüber als Schuldner erſcheint , nicht wettſchlagen . Sirey 1838 .

I. S . 518 . Art . 1289 . H. ⸗R. ⸗S . 209 . 212 . — Ann . 8. Jahrg .
Beiblatt Nr . 21 . S . 81 .

Curioſa . Aus den hinterlaſſenen Papieren eines Advokaten . Mitgetheilt
von Kettenacker . ( Ein Fall , in welchem ſich gegen die aetio Pau —

liana zu ſchützen geſucht wurde . ) — Archiv für Rechtspflege ꝛc. von

Duttlinger ꝛc. Bd . 2. S . 328 .

Zu A. ⸗Satz 215 .

Ueber die Frage : Ob nach Ausbruch eines Falliments der Zinslauf noch
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ſtattfinden könne oder nicht ? — Roth ' s vermiſchte Abhandlungen
Bd . S . .

Zu A. ⸗Satz 217 .

Bemerkungen über die Willkühr im Gantverfahren, bei Beſtellung eines

Güterpflegers und eines Prioritätscontradictors . — Roth ' s verm .

Abhandl . 1. Jahrg . 1823 . S . 185 .

Zu A. ⸗Satz 218 ff .

Ueber Sammtvergleiche zahlungsunvermögend gewordener Handelsleute
und ihren Einfluß auf deren Wiederbefähigung . Von Brauer . —

Brauer ' s und Zachariä ' s Jahrb . S . 69 .

Einen Auszug aus dieſer Abhandlung gibt Kintzinger in ſeiner Schrift :
Das badiſche Landrecht nach ſeinen bisherigen Abänderungen und

Ergänzungen ꝛc. Karlsr . 1835 . S . 306 —340 .

Gutachten über die Frage : Ob Stundungs⸗ und Nachlaßvergleiche über⸗

haupt in gemeinen Ganten zuläſſig , und nicht gegen die L. - R. ⸗Sätze
1244 und 2051 anſtoßend , mithin geſetzwidrig ſeien ? — Roth ' s
vermiſchte Abhandl . Bd . 3. S . 41 .

Anwendung der Handelsrechtsſätze 218 ff. hinſichtlich der Vertragsfähigkeit
der Handelsleute , in Beziehung auf Stundungs⸗ 8 Nachlaßver⸗
träge . — Jahrb . N. F. 6. Jahrg . 1840 . 1841 . S. 467 .

Gutachten über die Frage : Ob derjenige , welcher in gemner Gant durch
die Majorität gezwungen worden iſt , einem Nachlaßvergleich bei⸗

zutreten , ſein Klagerecht auf den Verluſt einbüße ? —

Roth ' s vermiſchte Abhandl . Bd . 3. S. 34 .

Sind die bei Abſchließung von earägen in Ganten der Han⸗
delsleute an einzelne Gläubiger gemachten Verſpracungen der Nach⸗
zahlung klagbar ? — Annal . 2 . Jahrg . S . 295 .

Das von einem für zahlungsunvermögend erklürten Handelsmann einem

ſeiner Gläubiger gemachte Verſprechen , demſelben ſeine ganze For —
derung zu bezahlen , wenn er zu dem abzuſchließenden Concordate

ſeine Zuſtimmung geben ſollte , iſt ungültig und ſelbſt für den Falliten
unverbindlich . — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 3. S . 438 .

Gleiche Entſcheidung in Annal . 13 . Jahrg . S . 391 .

Zu A. ⸗Satz 226 .

Anwendung des Satzes 226 des Handelsrechts in der Debitnahme der

Nichthandelsleute . ( Auch derjenige , welcher nicht iſt ,
kann conſtituirt werden . ) — Jahrb . 2. Jahrg . 1824 . S. 295 .

Zu A. ⸗Satz 231 ( und 236 ) .
Ueber zwei Brauer ' ſche Verſehen im Handelsrecht . Von Duttlinger . —

Archiv für Rechtspflege ꝛc. von Duttlinger ꝛc. Bd . 1. S . 77 .

Juſtiz⸗Miniſt . ⸗Erlaß vom 23 . April 1830 . Zur Berichtigung der Sätze
231 und 236 des Handelsrechts . Mitgetheilt von Duttlinger . —

Daſelbſt S. 546 .
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Nach dieſer Verkündigung ( im Reg . ⸗Blatt von 1830 . Nr . 8 ) ſind die
Verweiſungen im Satz 231 auf die Sätze 225 und 226 , und im
Satz 236 die Verweiſungen auf Satz 231 und 233 unrichtig ; ſtatt
deſſen muß Satz 231 auf die Sätze 228 und 229 und Satz 236

auf die Sätze 232 und 234 hinweiſen .

Zu A. ⸗Satz 232 .

Die Frau eines Handelsmanns verliert durch die bloße Thatſache der
Einſtellung der Zahlungen ihres Mannes jede Klage auf die Güter
des letztern wegen der in ihrem Ehevertrag ihr zugeſicherten Vor⸗
theile , obgleich wegen gütlicher Güterabtretung die Gläubiger den
Mann vollſtändig befreit erklärt hatten , und deßhalb keine (richter⸗
liche ) Ganterklärung erfolgt war . — Lauckhard ' s und Sommer ' s
Rechtsfälle Bd . 4. S . 32 .

Zu A. ⸗Satz 234 .

Die Ehefrau eines zahlungsunvermögend gewordenen Handelsmannes ,
welche das ihr nach Art . 551 des Code comm . ( bad . H. ⸗R . S . 234 )
wegen ihres Beibringens und ihrer Erſatzforderungen zuſtehende ge⸗
ſetzliche Pfandrecht gegen die übrigen Gläubiger ihres Ehemannes
geltend machen will , muß den Beweis der Richtigkeit der liquidirten

Forderungen durch eine öffentliche Urkunde liefern . — Lauckhard ' s
Rechtsfälle Bd . 1. S . 445 .

Zu A. ⸗Satz 236 .

Siehe die zu A. ⸗Satz 231 allegirten Berichtigungen dieſes Satzes .
Zu A. ⸗Satz 238 .

Die Ehefrau eines zahlungsunvermögend erklärten Handelsmanns , welche
die zur Gantmaſſe gehörigen Fahrnißſtücke , Waaren , Handelspapiere ,
baares Geld u. ſ. w. entwendet , beſeitigt oder verhehlt , kann nur
dann als Mitſchuldige eines betrügeriſchen Bankerotts behandelt und
beſtraft werden , wenn dies im Einverſtändniß mit ihrem Ehemanne
geſchah . — Lauckhard ' s Rechtsfaͤlle Bd . 1. S . 452 .

Zu A. ⸗Satz 240 ff.
Ueber die Waarenzurücknahme in Ganten . ( Vergleichung der Abwei⸗

chungen zwiſchen Satz 2102 Nr .4 u. A. ⸗Satz 240 ff. ) — Brauer ' s
Erl . Bd . 6. Nr . 251 . S . 603 .

Die Vorſchriften über Zurücknahme der Waaren in Handelsganten ſind
auf eigentliche Waaren zu beſchränken und daher nicht anwendbar
auf ſolche Gegenſtände , die zwar zum Betrieb des Geſchäfts , aber
nicht zum Verkauf beſtimmt ſind , z. B . Maſchinen . — Annal . 9
Jahrg . 1841 . Beiblatt Nr . 2. S . 8.

Steht auch in Handelsſachen und zwiſchen Handelsleuten dem Verkäufer
wegen des rückſtändigen Kaufgeldes für Waaren das dem Verkaͤufer
durch den Art . 2102 Nr .4 eingeräumte Vorzugsrecht zu , oder iſt
derſelbe bloß berechtigt , dieſe Waaren in Gemäßheit des Art . 576 f:.

*
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des Code comm . unter den dort bemerkten Bedingungen und Vor⸗
ausſetzungen zu vindiciren ? —Lauckhard ' s Rechtsf . Bd .1 . S. 201 .

rVerkaͤufer kann das ihm nach dem Art . 576 des Code comm . zu⸗
ſtehende Recht , die verkauften , jedoch nicht bezahlten Waaren , im
Fall der Käufer zahtungsunvekmögend wird , zurückzunehmen , nur
unbeſchadet des dem Kaufbeſorger wegen ſeiner Auslagen durch den
Art . 93 des Code comm . auf dieſe Waaren eingeräumten Vorzugs⸗
rechts geltend machen . — Lauckhard ' s R echtsfälle Bd . 1. S . 210 .

Rechtsfall über Zurücknahme von Waaren nach dem Handelsrecht , dar⸗
geſtellt in einem Urtheil mit Entſcheidungsgründen . — Annal. 1.
Jahrg. S . 247 .

D

Zu A. ⸗Satz 242 .

In dem Fall des Art . 578 des Code comm . wird das dem Verkäufer
unbezahlter Waaren unter den in dem Art . 576 und 577 bemerkten
Vorausſetzungen zuſtehende Vindicationsrecht nur dann aue sgeſchloſſen ,
wenn der Käufer die Waaren vor ihrer Ankunft ohne Betrug ent⸗
weder auf Factura und Connoſſement oder auf Factura und Fracht⸗
brief wieder verkauft hat ; es genügt mithin nicht , daß der weitere
Verkauf nur auf die Factura oder

nur auf Connoſſemente geſchehen
iſt . — Lauckhard ' s Rechtsfaͤlle Bd .

Zu A. ⸗Satz 244 .

Vom Abſonderungsrechte der Handelsgläubiger . — Brauer ' s Erl . Bd . 6.
Nr . 272 . S . 654 .

Zu A. ⸗Satz 245 .

Unſtatthaftigkeit der Zueignung ſtellvertretender Gelder . — Brauer ' s Erl .
Bd . 6. Nr . 273 . S . 656 .

Der Gant des Theilhabers einer Verbind ung auf Gewinn oder Verluſt
trifft nicht das noch im 2 vorfindliche alleinige Eigenthum der
Andern . Sirey 1838 . J. 591 —695 . — Ann . 9. Jahrg . 1841 .
Beiblatt Nr . 1. S . 1.

EI

Von Zahlungsflüchtigkett der Handelsleute ) .

Zu A. ⸗Satz 250 —263 .

Nur Handelsleute können ſich eines betrügeriſchen Bankerotts im Sinne
des Art . 593 des Code comm . ſchuldig machen , und mit der dieſem
Verbrechen gedrohten Strafe belegt werden , nicht aber auch andere

Perſonen , welche Handelsgeſchäfte nicht zu ihrem gewöhnlichen Beruf
und Gewerbe machen . — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 1. S . 449 .

Siehe zu A. ⸗Satz 261 auch die zu A. - Satz 238 allegirte Abhandlung .

*) Vergl . auch oben S . 90.



Privatrecht .

éWöfflern Tii :

Von der Wiederbefähigung der Zahlungsunvermögenden .

A. ⸗Satz 264 —270 .

Wenn ein Handelsmann für zahlungsunvermögend erklärt worden war ,

ſo kann das Ganturtheil weder auf den Antrag des Falliten , noch

auf den Antrag ſeiner Gläubiger wieder aufgehoben werden , wenn

auch der erſtere ſeine Gläubiger vollſtändig befriedigt hat , derſelbe

muß vielmehr auf dem geſetzlich vorgeſchriebenen Wege ſeine Re —

habilitirung nachſuchen . — Lauckhard ' s Rechtsfälle Bd . 3. S . 317 .
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